
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schifffahrtspolizeiliche Verfügung vom 25.08.2025 
 

Gemäß § 13 Hafenverkehrs- und Schifffahrtsgesetz wird folgende  
Schifffahrtspolizeiliche Verfügung erlassen: 

 
1. Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs während der 

Inszenierung mit anschließendem Feuerwerk und Vorbeifahrt der „VASCO 
DA GAMA“ am 12.09.2025 und der CRUISE DAYS PARADE am 13.09.2025 
zu gewährleisten wird für die nachstehend genannten Zeiten und Bereiche eine 
temporäre Vollsperrung für das Fahrwasser der Norderelbe verfügt: 

 
- Für die Inszenierung mit Feuerwerk und Vorbeifahrt der „VASCO DA 

GAMA “ am 12.09.2025 wird das Hauptfahrwasser zwischen Lotsenhöft und 
dem östlichen Ende Chicagokai für aufkommende, abgehende und 
verholende See- und Binnenschiffe (ausgenommen Fahrzeuge der 
entgeltlichen Personenbeförderung) im Zeitraum von 19:30 Uhr bis ca. 22:30 
Uhr gesperrt. 
 
Darüber hinaus wird ab 20:45 Uhr bis ca. 21:45 Uhr das Hauptfahrwasser im 
Bereich der Verbindungslinie zwischen dem westlichen Ende der 
Landungsbrücke 10 und Blohm+Voss Dock Elbe 17 sowie der 
Verbindungslinie zwischen dem Strandhöft und dem östlichen Ende des 
Arningkais für alle Fahrzeuge gesperrt. 

 
- Für die Hamburg Cruise Days Parade am 13.09.2025 wird das 

Hauptfahrwasser zwischen Lotsenhöft und dem östlichen Ende Chicagokai 
für aufkommende, abgehende und verholende See- und Binnenschiffe 
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(ausgenommen Fahrzeuge der entgeltlichen Personenbeförderung) in dem 
Zeitraum von 19:30 Uhr bis ca. 22:30 Uhr gesperrt. 
Darüber hinaus wird ab 20:15 Uhr bis ca. 22:00 Uhr das Hauptfahrwasser im 
Bereich der Verbindungslinie zwischen Lotsenhöft und dem östlichen Ende 
des Pontonanlegers Altona-Fischmarkt und der Verbindungslinie zwischen 
dem östlichen Ende Chicagokai und Veddelhöft für alle Fahrzeuge 
gesperrt. Die vom Veranstalter benannten Begleitfahrzeuge erhalten 
gesonderte Zeiten, damit sie geregelt ihren Platz im Sperrbereich einnehmen 
können. 
 

Den Anweisungen der Paradeleitung des Oberhafenamtes vor Ort und / oder den 
Einsatzkräften der Wasserschutzpolizei ist Folge zu leisten. 
 
2. Die sofortige Vollziehung der vorbenannten Ziffer 1 wird im öffentlichen 
Interesse besonders angeordnet.  
 
Die sofortige Vollziehung der vorbenannten Ziffer 1 wird nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
VwGO besonders angeordnet. Dies ist möglich, wenn das öffentliche Interesse an der 
sofortigen Vollziehbarkeit der Verfügung ausnahmsweise das Interesse des 
Betroffenen, von ihren Wirkungen im Falle eines Widerspruchs oder einer 
Anfechtungsklage verschont zu werden, überwiegt. Die Gefahren, die von 
Schiffshavarien ausgehen, sind erheblich, da sie potentiell mit hohen Sach- und 
Umweltschäden oder gar Personenschäden verbunden sein können. 
Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehbarkeit ist vorhanden, um 
möglicherweise jederzeit drohenden, weiteren Havarien vorzubeugen. Das Interesse 
des Betroffenen an einer gegebenenfalls aufschiebenden Wirkung hat demgegenüber 
ausnahmsweise zurückzutreten.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des Hamburgischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Hamburg 
Port Authority AöR, Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, erhoben werden (§ 70 
Verwaltungsgerichtsordnung).  
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Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 


